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A. Kirchliche Gesetze, Verordnungen undVerfügungen 
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über das Werk „Innere Mission und Hilfswerk der 
Evangelischen Kirchen in der Deutschen Demokra
tischen Republik" vom 29. Juni 1970 
vom 24. September 1979 
Amtsblatt Nr. 9/1970 

§ 1

Die Überschrift -des Kirchengesetzes vom 29. Juni 1970 
erhält folgende Fassung: 
Kirchengesetz über das Diakonische Werk - Innere Mis
sion und Hilfswerk - der Evangelischen Kirchen in der 
Deutschen Demokratischen Republik. 

§ 2

§ 1 des Kirchengesetzes erhält folgenden Wortlaut:
Das Diakonische Werk - Innere Mission und Hilfswerk
- der Evangelischen Kirchen in de'r Deutschen Demokra
tischen Republik wird als Werk der Kirchen anerkannt
und vom Bund der Evangelischen Kirchen in der Deut
schen Demokratischen Republik gefördert.

§ 3

§ 5 Satz 1 des Kirchengesetzes erhält folgende Fassung:
Der Bund entsendet drei von der Synode zu wählende
und einen von der Konferenz der Evangelischen Kirchen
leitungen zu wählenden Vertreter in die Hauptversamm
lung.

§ 4

Die von den Vertretern der diakonischen Arbeit in ·den 
Kirchen, kirchlichen Werken, Anstalten und_Einrichtun
gen innerhalb der Deutschen Demokratischen Republik 
am 2. Juni 1969 beschlossene Ordnung .des Werkes ttägt 
in der Fassung vom 28. Februar 1979 die Bezeichnung 
„Ordnung des Diakonischen Werkes - Innere Mission 
und Hilfswerk - der Evangelischen Kirchen in der Deut
schen Demokratischen Republik". 

§ 5
Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Oktober 1979 in Kraft. 
Dessau, den 24, September 1979 

Der Präses der Synode 
des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR 
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B. Hinweise auf staatliche Gesetze undVerordnungen 
Nr. 2) Schulordnung 

Ev. Konsistorium Greifswald, den 30. April 1980 

Nachstehend geben wir die „Verordnung über die Siche
rung einer festen Ordnung an den allgemeinbildenden 
polytechnischen Oberschulen - Schulordnung -", vom 
29. 11. 1979 bekannt, die im Gesetzblatt I Nr. 44, vom
27. 12. 1979 veröffentlicht worden ist und die Schulord
nung vom 20, 10. 1967 außer Kraft setzt.

Für das Konsistorium: 

K r a s e m a n n  

Verordnung über die Sicherung einer festen Ordnung an 
den allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen 

- Schulordnung -

vom 29. November 1979 

Die Verwirklichung der Aufgaben, die im Programm der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und im Ge
setz vom 25. Februar 1965 über das einheitliche sozialisti
sche Bildungssystem (GBl. I Nr. 6 S. 83) für die allgemein-
bildenden polytechnischen Oberschulen in der Deutschen 
Demokratischen Republik festgelegt sind, erfordert an 
allen Schulen eine feste Ordnung, die sich als Ergebnis 
einer zielstrebigen Arbeit entwickelt und diese fördert. 

Grundlegende Bedingungen für die Vervollkommnung 
der kommunistischen Erziehung der Schuljugend und für 
die Sicherung hoher Leistungen in der Schule sind die 
planmäßige und kontinuierliche Gestaltung der Bildungs
und Erziehungsarbeit, das einheitliche politische und 
pädagogische Handeln des Pädagogenkollektivs und die 
Entwicklung und Festigung des Schülerkollektivs. Das 
verlangt die zielgerichtete Leitung der Schule durch den 
Direktor bei umfassender Mitwirkung _der Lehrer, Er
zieher sowie der an der Bildung und Erziehung beteilig
ten gesellschaftlichen Kräfte auf der Grundlage exakt 
festgelegter Pflichten, Rechte und Befugnisse. 

Die Zusammenarbeit der Lehrer; Erzieher und Leiter mit 
der Freien Deutsch·en Jugend und der Pionierorganisation 
„Ernst Thäimann", mit den Eltern, den Elternbeiräten 
und Elternaktiven, rrtit den volkseigenen Kombinaten 
und deren Kombinatsbetrieben, anderen volkseigenen 
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Betrieben, sozialistischen Genossenschaften und, Einrich
tungen (nachfolgend Betriebe genannt) söwie mit den 
gesellschaftlichen Kräften· im _Wohngebiet ist eine-we� 
sentliche Voraussetzung für die Sicherung von Ordnung, 
Planmäßigkeit und K<mtinuität in der Arbeit der Schule. 
Deshalb wird folgendes verordnet: 

§ 1 

Geltu!igsbereich 
Diese Verordnung gilt für die zehnklassige allgemein
bÜdende_ polytechnische Oberschule (nachfolgend Ober
schule genannt) und für die erweiterte allgemeinbildende 
polytechnische Oberschule (nachfolgend erweiter.te Ober
schule genannt) sowie für die Sonder- und Spezialschu
len. 

I. Grundsitze 

§ 2 

(Ü Die Bildungs- und Erziehungsarbeit erfolgt auf der 
Grundlage ·der·Lehrpläne und Stundentafeln, der Lehr
bücher und anderer· staatlicher Dokumente. Alle Lehrer 
und. Erzieher sind verpflichtet,. durch die gewissenhafte 
Erfüllung der ih diesen Dokumenten festgelegten Auf
gaben solche Voraussetzungen. zu schaffen, daß jeder 
Schüler das Ziel der jeweiligen Klasse und der Schule 
erreichen kann: • · 

(2).Sofern von den Lehrplänen abweichende oder sie er
gänzende Regelungen erforderlich sind, wird darüber 
durch den Minister für Volksbildung entschieden. Die 
Durchführung von Schulversuchen ist nur mit Genehmi-
gung des Ministers für Volksbildung statthaft. 

(3) Der Unterricht' darf nicht gestört werdim. Niemand 
hat das Recht, während der Unterrichtszeit für Lehrer
und Schüler Versammlungen und Sitzungen jeglicher Art 
durchzuführen.

§ 3 

(1) Die Schule wir(\ durch den Direktor geleitet. Der Di
rektor ist verpflichtet, seine Leitungstätigkeit auf der 
Grundlage der Beschlüsse der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands, der Gesetze und anderen Rechtsvor
schriften durchzuführen ·und die aktive Mitwirkung der
Lehrer und Erzieher an der Leitung und Planung der.
Arbeit der Schule zu gewährleisten. Er ist für eine hohe 
Qualität der Bildung und Erziehung, für Planmäßigkeit
und Kontimlität der Bildungs- und Erziehungsarbeit, für 
Ordnung und Sicherheit an der Schule verantworlich. 

(2) Die Mitwirkung der Lehrer und Erzieher erfolgt vor 
allem durch ihre Beteiligung an-der Vorbereitung grund
legender Entscheidungen, durch ihre Teilnahme am Mei
nungs- und Erfahrungsaustausch im Pädagogischen Rat 
und in den Fachzirkeln, durch ihre Tätigkeit in den ge
sellschaftlichen Organisationen.an der Schule, besonders 
in der Schulgewerkschaftsörganisation, sowie durch die 
Übernahme schulischer Funktionen. und. spezieller Auf
gaben. 

(3) Die gesellschaftlichen Kräfte, die für die Bildung und 
Erziehung der Schüler besondere Verantwortung·tragen, 

· sind Jn die Pla11ul'.lg und Durchführung der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit einzubeziehen. Ihre Initiative ist auf 
die Mitwirkung bei der kommunistischen Erziehung der 
Schuljugend, vor allem durch die Förderun� der außer
unterrichtlichen Bildung und Erziehung und die Verbes
serung der materiellen Voraussetzungen für eine ei:folg- ·
reiche pädagogische Arbeit, zu konzentrieren. 

(4) Besonders eng arbeiten tiie Pädagogen mi_t der Grund
organisation der Freien Deutschen Jugend und der Pio
nierfreundschaft der Pionierorganisation „Ernst Thäl
mann" zusammen. Sie unterstützen und nutzen deren

Möglichkeiten, die gesellschaftliche Verantwortung und 
· Aktivität der Kinder und Jugendlieben so zu entwickeln,
daß . sie zur Erziehung bewußter sozialistischer Staats
bürger und Internationalisten, zum Erreiche� hoher Lei
stungen im Unterricht, zu einer kulturvollen Lebensweise 
und gesunden Lebensführung beiträgt; Die Pädagogen 
sorgen gemeinsam mit den Leitungen det Freien Deut
sche11 Jµgend un<i den Räten . der Pionierorganisation 
„Ernst Thälmann" für die Entwicklung eines wirksamen 
pädagogischen Regimes an der Schule. Sie vermitteln den 
Schülern die Normen des· sozialistischen Gemeinschafts•• 
lebens und gewöhnen sie frühzeitig daran, bewußt nach
ihnen zu leben. 

(5) Bei der Leitung urid Planung der Bildungs- und Er-.
ziehungsarbeit sind die Rechtsvorschriften und die ande
ren Bestimmungen über die Schulhygiene, den Gesund
heits-, Arbeits- und Brandschutz sowie zur Zivilverteidi
gung gewissenhaf� einzuhalten. Es sind alle notwendigen 
Maßnahmen zu treffen, um ständig den Schutz des Le
bens und der Gesundheit der Schüler, der pädagogischen 
und technischen Mitarbeiter sowie anderer in der Schule 
tätiger Personen zu gewährleisten. Mit dem zuständigen 
Jugendarzt bzw.Betriebsarzt ist eng zusamm1:nzuarbeiten.

§ 4 

(1) Die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden
sichern in ihrem Verantwortungsbereich auf der Grund
lage des Gesetzes über das 'einheitliche sozialistische Bil
dungssystem und des ,Gesetzes vom 12. Juli 1973 über die 
örtlichen Volksvertretungen 1,md ·. ihre Organe in der 
Deutschen Demokl'atischen Republik (GBl. I Nr. 32 S. 313) 
alle notwendigen personellen, materiellen und finanziel
len Bedingungen für den planmäßigen Bildungs- und Er-
ziehungsprozeß und für die ständige Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Pädagogen, Arbei
ter und technischen Angestellten an den Schulen. 

(2) Die Räte der Bezirke und Kreise gewährleisten vor
allem, daß

die Direktoren der ihnen unterstellten S�ulen durch 
den Schulrat sachkundig angeleitet und kontrolliert 
werden und die Mitarbeiter der Abteilung Volksbil
dung ihrer Verantwortung für die Anleitung und 
Kontrolle der Bildungs- und Erziehungsarbeit, für die 
Sicherung von Planmäßigkeit und Kontinuität, von 
Ordnung und Disziplin an den Schulen nachkommen, 

die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der per
sonellen und materiellen Bedingungen für die ord
nungsgemäße Durchführung des polytechnischen Un
terrichts der Klassen 7 bis 12 durch die Betriebe, un
abhängig von deren Unterstellung, geplant, koordi
niert und kontrolliert werden, 

die Bildungs- und Erziehungsarbeit nicht gestört wird 
und Veränderungen der �erienordnung nicht zugelas-
sen werden. 

(3) Die Räte der Städte und Gemeinden sorgen weiter 
dafür, daß '· 

den Lehrern und Erziehern die für die Erfüllung ihrer 
verantwortungsvollen Aufgaben notwendigen materi
ellen Arbeits- und Lebensbedingungen geschaffen 
werden. Dazu gehört, daß sie die Wöhnlage der Lehrer 
und Erzieher in ihrem Verantwortungsbereich regel
mäßig analysieren und konkrete Maßnat1rnen treffen, 
damit jeder Lehrer und Erzieher im Dienstort inner
halb eines Jahres nach Dienstantritt angemessenen 
·Wohnraum erhält,

die für die Bildungs- und Erziehungsarbeit benötigten
Gebäude nicht zweckentfremdet werden.
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II. DI� Planung der Bildungs- und Erziehungsarbeit

§ 5

(1) Die Bildungs- und Erziehungsarbeit in der Schule ist
sorgfältig zu planen. Es sind folgende Pläne in einfacher
und zweckmäßiger Form auszuarbeiten:

der Arbeitsplan der Schule 
die Kiassenleiterpläne 
der Stundenplan und der Zeitplan für die außerunter
richtliche Bildungs- und Erziehungsarbeit. 

(2) Schulen mit Schulhort und Schulinternat haben bei
der Ausarbeitung der Pläne die Aufgaben· und Probleme
der Hort- bzw. Internatserziehung zu berücksichtigen.

§ 6

Der· Arbeitsplan der Scnule 

(1) Der Arbeitsplan der Sc:hule ist au.f der Grundlage der
Beschlüsse der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands und der staafüchen Dokumente sowie der Analyse
des Standes und der Ergebnisse der Bildungs- und Er -
ziehungsarbeit vom Direktor im Zusammenwirken mit
der Leitung der Schulgewerkschaftsorganisation unter
aktiver Beteiligung der .Lehrer und Erzieher auszuarbei
ten. Er wird für den Zeitraum eines Schuljahres aufge
stellt. ·zur Sicherung einer kontinuierlichen Entwicklung
der Bildungs- und Erziehungsarbeit können, ausgehend
von einer langfristigen Konzeption der Arbeit, einzelne
Aufgaben auch für einen längeren Zeitraum geplant wer-
den.
(2) Der Arbeitsplan der Schule ist die Grundlage für die
einheitliche politische und pädagogische Tätigkeit aller
Lehrer. und Erzieher und für die Zusammenarbeit des
Direktors mit der Grundorganisation der Freien Deut
schen Jugend und der Pionierfreundschaft der Pionier
organisation „Ernst Thälmann" ,. dem Elternbeirat, den
Betrieben und den gesellschaftlichen, Kräften im Wohn
gebiet.

(3) Der Arbeitsplan enthält exakte Festlegungen zur Ver
wirklichung der Bildungs- und Erziehungsaufgaben in
der Schule. Er· bestimmt vor allem Maßnahmen

zur Erhöhung des politisch-ideologischen Niveaus allet· 
Lehrer und Erzieher sowie ihres fachwissenschaft
!ichen und. pädagogisch-methodischen Wissens und 
Könnens, 
zur Führung des Untei'richts, 
zur Gestaltung der Bildung und Erziehung im.Schul
hort und im Schulinternat, in der außerunterricht� 
liehen Arbeit und.während der Ferien, 
zur· )j;�füllung der Aufgaben der sozialistischen Wehr
erziehUng, 
zur Sicherung einer straffen Ordnung und Disziplin, 
zur Tätigkeit der Klassenleiter, 
zur Förderung der Arbeit der Grundorganisation der 
Freien Deutschen Jugend und der Pionierfreundschaft 
der Pionierorganisation „Ernst Thälmann" durch alle 
Pädagogen der Schule, 
-zur Zusammenarbeit mit. den Eltern, den Betrieben
und den gesellschaftlichen Kräften im Wohngebiet,
zur effektiven Verwendung der materiellen und finan
ziellen Fonds der Schule, einschließlich der lehrplan
gerechten Ausstattung mit Unterrichtsmitteln und der
zweckmäßigen Ausgestaltung der Fachunterrichts
räume,
zur gesundheitlichen Betreuung der Schüler, zur Ein
haltung der Rechtsvorschriften und d!lr 'anderen Be••

stimmungen über die Schulhygiene, den. Arbeits- und 
Brandschutz sowie zur Zivilverteidigung, 
zur Berufs- bzw. Studienaufklärung und -Orientierung 
der Schüler, 
zur Arbeit in den Vorschul- und Berufsschulteilen und 
in der sonderpädagogischen Beratungsstelle an Son
derschulen. 

(4) Der Arbeitsplan der Schule ist im Pädagogischen Rat
zu beraten und durch den Direktor in Kraft zu setzen.
(5) In Oberschulbereichen ist ein einheitl!cher Arbeits
plan auszuarbeiten.

§ 7

Der Klassenleiterplan 

(1) · Der Klassenleiterplan wird auf der· Grundlage des
Arbeitsplanes der Schule und der Analyse der erreichten
Bildungs- und Erziehungsergebnisse für jede Klasse er
arbeitet. Er ist Grundlage für das einheitliche Handeln
aller in der Klasse arbeitenden Lehrer, Erzieher und Be
treuer. Er regelt die Zusammenarbeit mit der FDJ- bzw.
Pioniergruppe, dem Klassenelternaktiv und der Paten
brigade.
(2) Der Klassenleiterplan enthält Festlegungen

zur politisch-ideologischen und moralischen Erziehung
des Schülerkollektivs, zur Entwicklung einer bewuß
ten Lern- und Arbeitseinstellung und des sozialisti
schen Verhaltens der Schüler im Unterricht und. außer
halb des Unterrichts, iil der Schule und im Betrieb,
zur allseitigen Entwicklung aller Schüler, zur Über
windung zeitweiliger Schwierigkeiten bei einzelnen
Schülern und zur Förderung spezieller Fähigkeiten
und Begabungen,
zum Zusammenwirken mit der Leitung· der FDJ
Gruppe bzw. dem Gruppenpionierleiter und dem
Gruppenrat der Pioniergruppe,
zur Unterstützung der Berufs- bzw. Studienaufklä
rung und -Orientierung der Schüler,
zur interessanten Feriengestaltung der Schüler,
zur Zusammenarbeit mit dem Klassenelternaktiv und
zur Beratung der Eltern bei der Erziehung ihrer Kin
der in der Familie,
zur Verbindung der Klasse mit ihrer Patenbrigade.

(3) Bei der Vorbereitung seines Planes berät der Klassen
leiter mit dem Horterzieher und der Leitung der FDJ
Gruppe bzw. dem Grlippenpionierleiter und dem Grup
penrat der Pioniergruppe speziell solche Vorhaben, die
die unterrichtsfreie Zeit der Schüler, einschließlich der
Ferienzeit, betreffen 4nd berücksichtigt deren Vorschläge,
(4) Der Klassenleiter beachtet bei der Ausarbeitung des
Klassenleiterplanes die Hinweise und Erfahrungen des
Klassenelternaktivs und der Patenbrigade. Er erläutert
den Plan in der ersten Klassenelternversammlung des
Schuljahres mit dem Ziel, die Eltern z.ur Mitarbeit zu ge
winnen. Am. Ende des Schuljahres berät_der Klassenleiter
mit dem.Klassenelternaktiv_den Stand der Erfüllung der
im Klassenleiterplan festgelegten Aufgaben und die sich
daraus ergebenden Schlußfolgerungen.

(5) Det Klassenleiterplan wird vom Direktor bestätigt. 
Der Stundenplan und der Zeitplan für 

die außerunterrichtliche Bildungs- und Erziehungsarbeit 

§ 8 

(1) Der Stundenplan regelt die Verteilung der Stunden
des obligatorischen und fakultativen Unterrichts der ein
zelnen Klassen auf die 6 Wochentage. Dabei sind die päd-



20 A m t sQl a t t Heft 4 / 1930 

agogischen, hygienischen und schulorganisatorischen Er
fordernisse zu.beachten. 
(2) Die Unterrichtsstunde dauer:.t 45 Minuten. Die 1. Klas
sen dürfen nicht mehr als 4 Stunden, die 2. und 3. Klassen
nicht mehr als 5 Stunden täglich unterrichtet werden. In
den Klassen der Mittel- und 'Oberstufe darf der Unter
richt nicht mehr als 6 Stunden hintereinander .umfassen.
Müssen in der .Oberstufe an einem Tag mehr als 6 Stun
den erteilt werden, so ist der Unterricht über die gemäß
Abs. 5.einzuhaltende Ges1:1,mtpausenzeit hinaus durch eine
ausreichende Er}:lolungspause zu unterbrechen,
(3) me St1,mdenplanung für''den polytechnischen Unter
richt in Betrieben und anderen polytechnischen Ausbil
dungseinrichtungen ist V!)m Direktor. mit dem zuständi
gen Leiter abzustimmen.
(4) Der Unterricht der Schule darf nicht früher als 7.00
Uhr urid riicht,später als 8.00 plir beginnen. Denzeit
punkt des Unterrichtsbeginns legt der Direktor nach An
hören des Elternbeirates unter Berücksichtigung·der ört-
liehen Verkehrsbedingungen fest. In Ausnahmefällen ist
es gestattet, mit der produktiven Arbeit der 9. und lÖ.
Klassen früher, jedoch ni.cht vor 6,00 Uhr, zu beginnen.
Vor Unterrichtsbeginn für die jeweilige Klasse dürfen
keine außerschulischen Veranstaltungen stattfinden.
(5) Die Pausenordnung ist entsprechend' den pädagogi
schen, hygienischen und schulorgap,isatorischen Erforder
nissen vom Direktor festzulegen. jede Pause dauert min
destens 10 Minuten. Für die Einnahme der Schülerspei
sung ist ausreichend Zeit vorzusehen. Bei einer zusam
menhängenden Unterrichtszeit von 6 Stunden täglich ist
eine Gesamtpausenzeit von mindestens 70 Minuten ein
zuhalten.
(6) Für den polytechnischeri Unterricht in den Fächern
Einführung in die sozialistische Produktion und Techni
sches Zeichnen sowie für die produktive Arbeit der 7. und
8. Klassen sind Pausen in Anlehnung an den Pausen„ 

rhythmus qer Schule vorzusehen. Für die•produktiv.e Ar
beij der,9. und:10. Klassen sind die Pausen untey Berück
sichtigung der Arbeitsorganisation und des Produktions
ablaufes in ·den Betriebsabteilungen festzulegen.

§ 9

(1) Der Zeitplan für die au.llerunterrichtliche Bfldung und
· Erziehung hat im Zusammenhang mit dem Stundenplan
einen kontinuierlichen Ablauf der Bildung und Erzie
hung im Unterricht, im Schulhort, .im Schulinternat, in
der außerunterrichtlichen Tätigkeit, in der Grundorgani-

. sation deJ" Freien Deutschen Jugend und in der Pionier
freundschaft der Pionierorganisation -,,Ernst Thälmann"
zu gewährleisten. 
(2) Durch den Zeitplan ist zu sichern, daß alle Schüler die 
Möglichkeit haben, auf freiwilliger Grundlage an ver

. schiedenen Formen der außerunterrichtlichen Bildung
und Erziehung teilzµnehm�n. Dazu gehören:

. Arbeits- und Interessengemeinschaften, Zirkel; Kurse, 
Schüierklubs und andere Veranstaltungen zur gesell
schaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissen
schaftlichen, technischen, kulturell..:künstlerischen und 
touristischen Betätigung·der Schül�r, 
Schulsportgemeinschaften, Sportsektionen· urid 
Formen der sozialistischen Wehrerziehung. 

(3) Die Arbeit im Schulhort und Schulinternat ist nach 

einem die Gesundheit der Schüler fördernden Tages- und
Wochenrhythmus zu gestalten. Dabei ist ein sinnvoller

· Wechsel.von Lernen, Spiel und gesellschaftlich nü.tzlicher • ·
Arbeit, von geistiger und körperlicher Betätigung, von
kollektiver . und individueller Beschäftig�ng, von An
spannung und Erholung zu gewährleisten: Die Hygiene
bestimmungen sind konsequent einzuhalten. Die Arbeit

im Schulhort'beginn_t nicht vor 6.00 Uhr und endet nicht 
später als 18.00 Uhr. Die Öffnungszeit. des Schulhortes 
wird durch den Direktor nach Konsultation des Eltern
beirates unter Berücksichtigung· der örtlichen Erforder
nisse ung ,M,öglichkeiten festgelegt. Es ist zu gewährlei
sten, daß der }iort seine Arbeit in den Ferien weiterführt. 

(4) Die schüler dürfen durch Veranstaltungen, die außer
halb des Unterrichts liegen, erst 2 Stunden .nach Beendi
gung des Unterrichts und anderer Formen der schulischen
Bildungs;. und Erziehungsarbeit.beansprucht werden. Für
die Arbeit der Freien Deutschen Jugend und der Pionier
organisation „Ernst Thälmaim'' sihd durch die Direktoren
gegebenenfalls besondere Vereinbarungen mit der Lei
tung der FDJ-Grundorganisa,tion, dem Freundschafts
pionierleiter und dem Freundschaftsrat der Pionier
freundschaft zu treffen.

· III� Die Leiiung· der Sduile 1,1nd die Miiwiriung
der Pädagogen

Die Stellung und Verantwortung des Direktors

§ 10 

(1) Der Direktor ist für die p.olitische, pädagogische und
schulorgani�torische. Leitung der Schule, ·einschließlich 

des Schulhortes und des Schulinternates, verantwortUch.
Er leitet die Schule bei umfassender Mitwirkung der
Lehrer und Erzieher nach dem Prin:Zip der Einzelleitung.
Der Pirektor ist verpflichtet, sich für die erfolgreiche
Ausübung seiner Funktion ständig weiter:1:ubilden.

(2) Die Hauptaufgabe des ·Direktors ist es, die Bildungs
und Erziehungsarbeit im Unterricht und in den vielfälti
gen Formen der außl;!runterrichtlichen Tätigke1t zu .füh
ren, die Lehrer zur Erfüllung .der staatlichen Lehrpläne
zu befähigen und ein einheitlich handelndes Pädagogen
kollektiv zu entwickeln. Daraus ergeben sich insbeson
dere folgende Aufgaben:

die.Entwicklung und Festigung des Schülerkollektivs, 
die.Erziehung 'der Schüler zur bewußten Einstellung 

• zum Lernen und zur Arbeit, zur Liebe zur sozialisth
sehen Deutschen. Demokratischen Republik, zum pro
letarischen Internationalismus und zur Bereitschaft,
die sozialistischen Errungenschaften zu verteidigen,
die Durchsetzung der Grundsätze der Verbindung von
Schule und Leben, von Theorie und Praxis, der Ein•
heit von Bildung und Erziehung im Unterricht und in
der außerunterrichtlichen Tätigkeit,

die politisch-ideologische, fachwissenschaftliche und
pädagogisch-methodische Anleitung der Lehrer und
Erzieher zur planmäßigen Gestaltung ihrer Bildungs-
urid Erziehungsarbeit,
die konkrete Planung, sachkundige Kontrolle und
exakte Analyse der Bildungs- und Erziehungsarbeit,
ihrer Ergebnisse und Bedingungen,
die Einflußnahm.� auf die Zusammensetzung des Päd
a:gogenkollektivs, die differenzierte Arbeit mit den
Pädagogen und die. Sicherung günstiger Bedingungen
für .ihre Weiterbildung,

die Anleitung· und Befähigung der Klassenleiter zur
Gestaltung der Erziehungsarbeit in ihren Klassen und
zur Entwicklung und Festigung der Klassenkollektive,

die Zusammenarbeit mit den gesellschaftiichen Kräf
ten an der Schule, insbesondere mit der Schulgewerk
schaftsorganisation, bei der Gestaltung des einheit
lichen Bildungs- und Erziehungsprozesses,

die Zusammenarbeit mit den Betrieben bei der Reali
sierung des polytechnischen Unterrichts und bei der
,Entwicklung der außerunterrichtlichen Tätigkeit.
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§ 11 

(1) DerDirektor entwickelt und fµhrt, gestützt auf die
Kraft der. Schulparteiorganisation der Soziali.stischen
Einheitspartei Deutschlands· und in eriger Zusammen
arbeit init der Schulgewerkschaftsorganisation, das ein
heitlich handelnde Pädag9genkollektiv. Er fördert und
nutzt die schöpferischen Kräfte-aller Lehrer und Erzieher
und befähigt sie zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung
für die Lösung der gemeinsamen Aufgaben; {)er Direktm�
hat die Erfahrungen, Vorschläge und Hinweise der Leh
rer und Erzieher sorgfältig auszuwerten. Er ist verpflich
tet, vor dem l,{ollektiv der Pädagogen bzw. yor der Lei
tung dei:, Schulgewerkschaftsorganisation über seine Tä
tigkeit auf der Grundlage der staatlichen Pläne und über
den Stand der Erfüllung der Bildungs- und· Erziehungs
aufgaben zu berichten.

(2) In der Arbeit mit den Pädagogen wendet der Direktor
vielfältige Methoden an.

Er gewährleistet 
eine offene, kritische und schöpferische Atmosphäre, 
den ständigen Meinungsaustausch zu Fragen der ge-
sellschaftlichen, Entwicklung und der pädagogischen 
Arbeit, 
die Auswertung und Verbreitung fortgeschrittener Er
fahrungen der Pädagogen und neuer Erkenntnisse der 
pädagogisclien Wissenschaft, 
das einhei�liche Vorgehen des Pädagogenkollektivs. 

Er fördert 
ein vielseitiges geistig-kulturelles Leben, 
clie kameradschaftliche· gegenseitige Hilfe, 
das enge Zusammenwirken mit allen an der Bildung 
und Erziehung beteiligten Kräften. 

§ 12 

(1) Der Direktor ist verpflichtet, über das gesamte Schul
jahr hinweg unter Anwendung vielfältig�r Methoden den
Unterricht, die außerunterrichtliche Tätigkeit, die Arbeit
im Schulhort und im Schulinternat zu kontrollieren und
zu analysieren. Er hat regelmäßig zu hospitieren und die
Hospitationen mit den- Lehrern,.Erziehern.und Betreuern
auszuwerten. Der Direktor stützt sich dabei auf die Ar-:
beit der stellvertretenden Direktoren und des Hortleiters
bzw. Internatsleiters. Er nutzt die Ergebnisse der Arbeit
der Fachzirke� und die· sachkundige Hilfe der Fadl.berater
des Pädagogischen Kreiskabinetts.
(2) Nach dem ersten Schuihalbjahr ist eine Zwischenein..: 

schätzung qer Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule
vorzunehmen. Zum Abschluß des Schuljahres sind auf der
Grundlage der Schuljahresanalyse die Bildungs- und 'Er
ziehungsarbeit und ihre Ergebnisse·gründlich auszuwer-•
ten.
(3) Zur Sicherung einer kontinuierlichen· Arbeit führt der
Direktor regelmäßig Dienstberatungen mit den stellver
tretenden Direktoren und anderen leitenden Mitarbeitern 
der Schule durch: Sie dienen dazu, sich gegenseitig über 
inhaltliche und organisatorische Fragen der. Tätigkeit zu 
informieren, die pädagogische -Arbeit an der Schule zu 
koordinieren und die Erfüllung der Aufgaben zu kontrol
lieren. Den Erfordernissen entsprechend können Dienst
.beratu_ngen auch init Gruppen von Mitarbeitern oder•mit 
deIIl gesamten Kollektiv. durchgeführt werden .. 

§ 13 

(1) Der Direktor ist Dienstvorgesetzter aller Pädagogen,
Arbeiter. und technischen Angestellten seiner Schule. Er
kann ihnen unter Beachtung der im Arbeitsvertrag ver
einbarten Aufgaben, Fflichten und Rechte Weisungen er-

teilen, schulische Funktionen und zeitweilige Aufgaben 
i.lbertragen. Der Direktor sichert den fachgerechten Ein
satz der Lehrer, ernennt die Klassenleiter und sorgt für 
die ständige Qualifizierung der.Lehrer und Erzieher. Er 
ist dafür verantwortlich, daß ihnen ausreichend Zeit für 
die gewissenhafte Vorbereitung und Auswertung der Bil
dungs- und Erziehungsarbeit Jowie für die Weiterbildung 
zur Verfügung steht. 
(2) Der Direktor hat durch unmittelbare Anleitung der
Lehrer und Erzieher im Prozeß der Arbeit die Initiative
und Schöpferkraft jedes Pädagogen zu fördern und den
Absolventen verstärkt Hilfe und Anleitung zu geben. Er
arbeitet hierbei mit den Fachberatern; den Mentoren und
der Schulgewerkschaftsorganisation zusammen.
(3) Der Direktorsichert eine regelmäßige und differen
zierte Anleitung und Kontrolle der Arbeit de:r Klassen
leiter. Besondere Unterstützung gewährt er jungen Leh
rern, die erstmalig die Leitung einer Klasse übernommen
haben.
(4) Der Direktor ist für. die Anleitung und Kontrolle der
im Sdl.ulhort bzw. Schulinternat tätigen Erzieher verant-. 
wortlidl.. Er sorgt clafür, daß in Zusammenarbeit mit den. 
Lehr,ern die Erziehung und Betreuung der Schüler wäh
rend· des ganzen Tages als einheitlicher pädagogischer 
Prozeß inhaltlich und methodisch sinnvoll gestaltet wird. 
Der Direktor stützt sich dabei auf die Tätigkeit des Hort
bzw. Internatsleiters. 
(5) Der Direktor unterstützt die Leiter der verschiedenen
Formen· der außerunterrichtlichen Bildung und Erzie
hung bei der Planung und Qrganisatiori ihrer Arbeit und
hilft ihnen, sich hi�rfür pädago�isch zu q ualifi:t;ieren. 
(6) Die Tätigkeit der freien Deutschen Jugend und der
Pionierorganisaticin „Ernst Thälmann" an der Schule ist
wesentlicher Bestandteil des einheitlichen pädagogischen
Prozesses. In 'diesem Sinne ist der Direktor für die Ent
wicklung der Arbeit der GrundorganisatiÖn der Freien
Deutschen Jugend und der Pionierfreundschaft. der Pio
nierorganisation „Ernst Thälmann" auf der Grundlag�
der Beschlüsse des Zentralrates der Freien Deutschen Ju
gend verantwortlich. Er arbeitet mit dem Freundschafts
pionierleiter 1,md dem Sekretär· der Grundorganisation
der Freien Deutschen Jugend eng zusammen.
(7) Der Direktor trägt für .die Auswahl und Gewinnung
des pädagogischen Nachwuchses hohe Verantwortung. Er
unterstützt mit seinem Pädagogenkollektiv die Einrich
tungen der Lehrerbildung bei der Erfüllung der in den
staatlichen Ausbildungsdokumenten .fixierten Aufgaben
zur schulpraktischen Ausbildung. Der Direktor hilft den
Lehrerstudenten: sich mit der Praxis der Bildungs-·und
Erziehungsarbeit der Schule vertraut zu mlichen sowie
Probleme der Schulentwicklung und Erfahrungen erfolg
reich arbeitender Lehrer kennenzulernen.

§ 14

(l-)- Der Direktor hat die Einhaltung der Rechtsvorschrif-
• ten über die Schulpflicbt zu kontrollieren: und bei Ver- ·

stößen entspredl.ende Maßnahmen einzuleiten. Unterricht
durch Privatpersonen darf Schülern außerhalb des obli
gatorischen Schulunterrichts in den schulischen Fächern

· nur mit-seiner Genehmigung erteilt werden.
(2) Der Direktor ist berechtigt, einzelne Schüler auf
schriftlichen Antrag der Eltern.in besonders begründeten
·und. vertretbaren Fällen bis zu 6 Unterrichtstagen im
Schuljahr zu beurlauben. Er berät sich v9rher mit dem
Klassenleiter.
(3) Der Direktor ist verpflichtet, mit den zuständigen Ein-
1;ichtungen der Vorschulerziehung, der jugendhÜfe und
des Sonderschulweseris zusammenzuarbeiten. Im Zusam
menwirken mit der Abteilung Volksbildung des Rates
des Kreises und den Leitern der jeweiligen sonderpäd-

,. 
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agogischen Einrichtunge_n sorgt der Direktor dafür, daß 
physisch oder· psychis� geschädigte schul bildungsfähige 
Kinder rechtzeitig diagnostiziert und erforderlichenfalls 

. sonderpädagogisch betreut bzw. in eine Sonderschule 
aufgenommen werden. 

§ 15

(1) Der Direktor ist verpflichtet, zur Sicherung hoher Bil•
dungs-. und Erziehungsergebnisse mit dem Rat der Stadt,
des Stadtbezirks oder der· Gemeinde zusammenzuarbei
ten. Er hat vor der örtlichen Volksvertretung bzw. dem
Rat über die Arbeit an der Schule zu berichte�.

(2) Der Direktor hat das Recht . und die Pflicht, dem ört
lichen Rat Vorschläge für die Aufstellung und ordnungs
gemäße Realisierung des seine Schule betreffenderi Teils
des Volkswirtschafts- und Haushaltsplanes zu unterbrei
ten. Er sichert den effektiven Einsatz der zur Verfügung
stehenden Fonds und gewährleistet, daß das der Schule
anve.rtraute staatliche Eigentum geschützt und vor Scha-
den bewahrt wird. · · 
(3) Der Direktor nimmt in Zusammenarbeit mit dem ört
lichen Rat und den Betrieben darauf Einfluß, daß die
materiellen Bedingungen für die. pädagogische Arbeit in
der Schule und in der polytechnischen Einrichtung plan
mäßig vervollkommnet werden. Er sorgt für die Ausstat
tung der Klassen- und Fachunterrichtsräume mit den
notwendigen·unterrichtsmitteln, für die sorgfältige War
tung, Pflege und effektive N�tzung der Unterrichtsmittel.
(4) Der Direktor gewährleistet durch rechtzeitige und be
darfsgerechte Bestellung die Versorgung aller· Schüler
mit den erforderlichen �chulbüchern. Er sorgt dafür, daß
an der Schule ein den Erfordernissen der pädagogischen
Arbeit entsprechender Buchbestand vorhand1m ist und
dieser ordnungsgemäß verwaltet, ergänzt und genutzt
wird.

(5) Der Direktor ist verpflichtet, auf der Grundlage de1·
Rechtsvorschriften die Versorgung der 'Schüler mit Schü
lerspeisung regelmäßig zu kontrollieren und bei Bean
standungen vom zuständigen örtlichen Rat Abhilfe zu
erwirken. Er sichert eine ordnungsgemäße Einnahme der
Schülerspeisung.

§.16 

(1) Der Direktor übt das Hausrecht aus und verrtitt dit?
Schule in der Öffentlichkeit. Er ist verpflichtet, die Inter
essen der Lehrer und Erzieher seiner· Schule zu wahren
und die Autorität eines jeden Pädagogen sowie die des
PädagogenkollektWs zu fördern.

' · 

(2) Der Direktor erläßt die Hausordnung, di.e die wichtig
sten Normen und Regeln des sozialistischen Gemein
schaftslebens in der Schule, einschließlich Schulhort und
Schulinternat, zusammenfaßt. Sie ist vorher mit den Päd
agogen, der Leitung der FDJ-Grundorganisation, dem
Freundschaftsrat der Pionierfreundschaft und mit dem

· Elternbeirat zu beraten.
(3) Der Direktor sorgt dafür, daß der Unterricht aus
schließlich für die Bildungs- und Erziehungsarbeit ge

. nutzt, pünktlich begonnen und beendet wird. Er entschei
det über notwendige Veränderunge?l- im Ablall'f des Un
terrichts.
(4) Der Direktor darf keinerlei Eingriffe in das schulische
Leben dulden. Schriftliche und mündliche Befragungen
von Lehrern, Erziehern und Schülern zur Vorbereitung
von wissenschlµ'tlichen Arbeiten sind genehmigungs
pflichtig. Sie dürfen nur. zugelassen werden, wenn _ die
Zustimmung des Ministers für Volksbildung bzw. des zu
·ständigen Schulrates vorliegt.
(5) Der Direktor hat das Recht und die Pflicht, für Ord
nung und Disziplin zu sorgen. Er ist verantwortlich für
die geschmackvolle Ausgestaltung und für die Sauberkeit

der Schule. Er slchert die Einhaltung der Rechtsvorschrif
ten und der anderen Bestimmungen über die Schul
hygiene, den Gesundheits-, Arbeits- und ·Brandschutz so
wie zur Zivilverteidigung. Der Direktor ist verantwort
lich für die regelmäßige Durchführung von Übungen im 

· Verhalten bei Katastrophengefahr und für Erste Hilfe
bei Unfällen.

(6) In ·Wahrnehmung seiner Verantwortung für die Lei
tung der Schule kann der Direktor vorläufige Entschei
dungen treffen, die in der Kompetenz des übergeordneten
Leiters liegen, wenn das zur Einhaltung der sozialisti
schen Gesetzlichkeit unverzüglich erforderlich ist. In sol
chen Fällen ist der Schulrat sofort zu informierep. Dieser
ist verpflichtet, endgültig zli entscheiden oder die Ent
scheidung des übergeordneten Leiters einzuholen.

§ 17
(1) Die Anleitung und Kontrolle des Direktors erfolgt

· durch den zuständigen Schulrat oder in seinem Auftrag
durch seine Stellvertreter und die Schulinsp·ektoren der
Abteilung Volksbildung. Weisungen für seine Arbeit er
hält der Direktor vom zuständigen Schulrat. Sie sind aus
schließlich zur Sicherung einer ordnungsgemäßen Bil
dungs- und Erziehungsarebit zu erteilen und auf das un
bedingt erforderliche Maß zu bescb:i:änken.
(2) Der Direktor hat das Recht, sich in grundsätzlichen
Fragen der Führung der Bildungs- und.Erziehungsarbeit
direkt an den übergeordneten Leiter zu wenden, wenn
er gegen eine Weisung des für ihn zuständigen Schulrates
Einspruch erheben wiU. Der Direktor ist in diesem Falle
verpfliclitet, den für den Schulrat zuständigen Vorsitzen
den des örtlichen Rates zu informieren.

· (3) Ober die Erfüllung der. staatlichen Planaufgaben ist
der Direktor dem für seine Berufung zuständigen ört
lichen· Rat sowie dem übergeordneten Leiter rechen
schaftspflichtig.

§ 18
Für die Zeit seiner Abwesenheit überträgt der Direktor 
die Verantwortung für die Leitung der Schule an einen 
Stellvertreter. 

§ 19

Die stellvertretenden Direktoren 

(1) Die stellvert_retenden Direktoren haben die Aufgabe,
den Direktor bei der Leitung der Schule, insbesondere bei
der Planung, Organisation, Kontrolle und Analyse der
unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Bildungs- und
Erziehungsarbe�t, zu unterstützen.
(2) Der Direktor überträgt den stellvertretenden Direk- .
toren unter Berücksichtigung ihrer Qualifikation, ihrer
Erfahrungen sowie der konkreten Erfordernisse der
Schule exakt abgegrenzte Aufgaben, die sie selbständig
zu lösen haben. Für die Erfüllung dieser Aufgaben siQd
sie dem Direktor rechenschaftspflichtig. Im Rahmen der
ihnen übertragenen Aufgaben sind die stellvertretenden
Direktoren den Pädagogen der Schule gegenüber wei
sungsberech tigt.

(3) Die stellvertretenden Direktoren sind verpflichtet zu
hospitieren und die Hospitationen mit den Lehrern, Er-
ziehern und Betreuern auszuwerten.

§ 20 

Der Hortleiter und der ,Internatsleiter 

(1) Die Hauptaufgabe des Leiters des Schulhortes und des
Leiters des Schulinternates ist es, auf der Grundlage des 

Arbeitsplanes der Schule den Einsatz der im Schulhort
bzw. im Schulinternat tätigen Lehrer und Erzieher zu 
planen, ihre Arbeit anzuleiten und zu kontrollieren. Der _
Hortleiter und der Internatsleiter sind verpflichtet zu
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hospitieren, den pädagogisch-methodischen ErfahrJngs
austausch zwischen den Erziehern Und den Klassenleitern 
zu fördern sowie die erforderlichen organisatorischen Be
dingungen für- ein hohes Niveau der erzieherischen Ar
beit in den Gruppen zu gewährleisten. Sie sorgen.für eine 
enge Zusammenarbeit mit den Leitungen der FDJ-Grup
pen und den Räten der Pioniergruppen und geben den 
Erziehern hierfür p�dagogiSch-methodische HUfe. 
(2) Der Hortleiter und der Internatsleiter sind dem Direk
tor unterstellt und· rechenschaftspflichtig. Im Rahmen 
ihrer Aufgaben sind sie gegenüber den im Schulhort bzw. 
im Schulinternat tätigen Lehrern und Erziehern wei
sungsberechtigt. 

§ 21
Der Pädagogische Rat 

(1) Der Pädagogische Rat ist die Vollversammlung der
Lehrer und Erzieher und beratendes Organ des Direktors. 
Er dient der koUeKtiven Meinungsbildung, der Entwick
lung des einheitlichen Handelns des Pädagogenkollektivs
und der Qualifizierung der Pädagogen im Prozeß der 
Arbeit. 
(2) Dem Pädagogischen R·at gehören alle Lehrer und Er,.
zieher einer Schule oder eines Oberschulbereiches, der 
Vorsitzende des Elternbeirates sowie der Freundschafts
pionierleiter der Pionierfreundschaft bzw. in der erwei
terten Oberschule der. Sekretär der FDJ-Grundorganisa
tion an. Der Vertreter des Pa-tenbetriebes hat das Recht, 
an den Sitzungen des):'.ädagogischen Rates teilzunehmen. 
In Sonderschulen mit Vorschul- und Berufsschulteil und 
mit sonderpädagogischer Beratungsstelle gehören auch 
die in diesen Einrichtungen tätigen Pädagogen dem Päd
agogischen Rat der Schule an. Der Pädagogische Rat wird 
vom Direktor geleitet und einberufen. 

(3) Zu den Aufgaben des Pädagogischen Rates gehören:
die Erörterung grundlegender Fragen der gesellsch<1ft
lichen Entwicklung und der kommunistischen Erzie
hung der Schuljugend, 
die Beratung von Aufgaben und Maßnahmen zur wei
teren Erhöhung des Niveaus der Bildungs- und Erzie
hungsarbeit auf der Grundlage der Beschlüsse der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands, der Gesetze
und anderen Rechtsvorschriften, der Weisungen des 
Ministers für Volksbildung sowie der Beschlüsse de1· 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe, 
die Beratung von Fragen, die für die Leitung der 
Schule, insbesondere für die Erhöhung des Niveaus
des Unterrichts und. ger außerunterrichtlichen Tätig
keit, von grundsätzlicher Bedeutung :sind, 
die Be-ratung des Arbeitsplanes und cler Schuljahres
-analyse der Schule. 

(4) Beratungen des Pädagogischen Rates sind entspre
chend den schulpolitischen und pädagogischen Erforder
nissen durchzuführen. Sie sind durch den Direktor lang
fristig zu planen und unter Einbeziehung der Pädagogen 
gründlich_ vorzubereiten, 
(5) Die Mitglieder des Pädagogischen Rates sind ver:.. 

pflichtet, sich sorgfältig auf die Beratungen vorzuberei-
ten. 

(6) Die Ergebnisse der kollektiven Meinungsbildung im
Pädagogischen Rat sind als Empfehlungen zusammenzu
fassen. Empfehlungen des Pädagogischen Rates können 
vom Direktor für verbindlich erklärt werden. 

§ 22
Die Fachzirkel 

{1) Die Fachzirkel dienen der Qualifizierung der Pädago
gen im Prozeß der Arbeit. Sie fördern die schöpferische 

Tätigkeit der Lehrer und Erzieher und helfen ihnen, eine 
hohe Qualität der Bildungs- und Erziehungsarbeit, ins
besondere des Unterrichts, zu erreichen. 
(2) Inhalt und Arbeitsweise der Fachzirkel werden durch
die schulpolitischen Aufgabenstellungen und die konkre
ten Erfordernisse dei· Bildung und -E;rziehung an den 
Schulen bestimmt. Zu- den Aufgaben der Fachzirkel ge
hören: 

der Meinungs- und Erfahrungsaustausch über schul
politische, fachwissenschaftliche und didaktisch-me
thodische Fragen des Unterrichts und der außerunter
richtlichen Arbeit sowie. die Information über neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse in der Fachliteratur, 
die Durchführung von Hospitationen und ihre Aus
wertung, 
die gegenseitige Hilfe bei der rationeUen Vorbereitung 
des Unterrichts, beim Einsatz von Unten;ichtsmitteln 
und von Sendungen des Schulfunks und -fernsehens 
zui:' effektiven Gestaltung einzelner Stoffkomplexe 
und Unterrichtsstunden, 
die Verallgemeinerung und Verbreitung fortgeschrit-
tener Erfahrungen. ,. 

(3) In Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Kreis
kabinett sichert der Direktor, daß jeder Lehrer und Er� 
zieher an der Arbeit eines Fachzirkels teilnehmen kann. 

§ 23

Der ·oJ:>erschulbereich 

(1) Der Oberschulbereich wird von einem Direktor gelei
tet. Der Direktor ist für die politische, pädagogische und·
schulorganisätorische Leitung des einheitlichen und kon
tinuierlichen Bildungs- und Erziehungsprozesses in allen
Schul_en des Oberschulbereiches verantwortlich. Er ist 
Dienstvorgesetzter der Leiter sowie aller Lehrer und Er
zieher der Teiloberschulen und ihnen gegenüber wei
sungsberechtigt. 
(2) Die Leiter der Teiloberschulen sichern im Auftrag des
Direktors des Oberschulbereiches die ordnungsgemäße· 
Durchführung der Bildungs- und Erziehungsarbeit an 
den Teiloberschulen.· Sie sind dem Direktor rechen
schaftspflichtig und gegenüber den in ihrer Teiloberschu
le tätigen Pädagogen weisungsberechtigt. 
{3) Die Leiter dei• Teiloberschulen arbeiten mit den Ge
meindevertretungen und deren Organen sowie mit den 
gesellschaftlichen Organisationen zusammen. 

IV. Der Klassenleiter ··

§ 24

{l) Der Klassenleiter gewährleistet in Zusammenarbeit 
mit den in der Klasse tätigen Lehrern, Erziehern und Be
treuern, der FDJ- oder Pioniergruppe und dem Klassen
elternaktiv die_ planmäßige und koordinierte pädagogi
sche Arbeit in seiner Klasse. 
(2) Der Klassenleiter führt seine Klasse in der Regel
mehrere Jahre. Er ist verpflichtet, einen Klassenleiter
plan auszuarbeiten. Zu den Aufgaben des Klassenleiters 
gehören insbesondere:·· 

gemeinsam i'.Jlit den in seiner Klasse tätigen Lehrern 
und Erziehern ein diszipliniertes und arbeitsfähiges . 
Klassenkollektiv zu entwickeln, das die Leistungen 
und das Verhalten aller Schüler positiv beeinflußt unä 
günstige Bedingungen für die Herausbildung allseitig 
und harmonisch ent_wickelter Persönlichkeiten schafft, 
gemeinsam mit den · Lehrern und Erziehern darauf 
einzuwirken, daß alle Schüler intensiv lernen, sorg
fältig ihre Hausaufgaben anfertigen und das Klassen
ziel erreichen, daß Schülern mit zeitweiligen Schwie-
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rigkeiten individuelle Hilfe gewährt wird sowie- spe
zielle Fähigkeiten und Begabungen gefördert werden,. 
im Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Kräf
ten seine Schüler für eine vielseitige außerunterricht
·liche. Tätigkeit, für eine aktive sportliche Betätigung,
für gesellschaftlich nützliche Arbeit und für die Teil
nahme an. der Feriengestalt1,mg zu gewinnen,
die Entwicklung eines jeden Schüiers aufmerksam zu
verfolgen, die Schülerdokuinente gewissenhaft zu füh.:.
ren und eine pädagogisch-psychologisch begrilndete
Beurteilung der Schüler zu geben,

, 
.. 

hygienisches Verhalten und eine gesunde Lebensfüh
·rung der Schüler zu fördern,
die Berufs"." bzw. Stu�ienaufklärung und -orientierung
·der Schüler zu·unterstützen,
alle organisatorischen Aufgaben, die mit der Leitung 
seiner Klasse verbunden sind, sor�fältig zu erledigen. 

(3) Der Klassenleiter hat das Recht, 
\

sich über Fragen der pädagogischep. Arbeit, insbeson
dere über Leistungen und Verhalten· der Schiller, mit
den in seiner Klasse tätigen· Lehrern und Erziehern zu
beraten und notwendige Maßnahmen festzulegen,
Schüler seiner Klasse für ausgezeichnete Leistungen
und beispielhaftes Verhalten zu belobigen oder bei
groben Verstößen gegen die Ordnung und Disziplin zu
tadeln und darüber die Eltern der betreffenden Schü
ler zu informieren,
Schüler seiner Klasse auf schriftlichen Antrag der
Eltern bis zu 3 Unterrichtst_a:gen im Schuijahr zu be-
.urlauben, '' 

Elterri, die die Erziehung ihrer Kinder vernachlässi
gen, auf ihre Pflichten aufmerksam zu machen und 
unter Einbeziehung des Klassenelterriak;tivs und ge
gebenenfalls der Arbeitskollektive, in denen die 

Eltern tätig sind, Maßnahmen zur Verbesserung der 
Erziehung einzuleiten. Über diese Maßnahmenist.cier 
Direktor zu informieren. 

(4) Der Klassenleiter arbeitet mit der Leitung der FDJ
Gruppe bzw. dem Gruppenpionierleiter und dem Grup
penrat der Pioniergruppe zusammen. Er hilft, deren Ini
tiative und Selbständigkeit zu entwickeln und ein viel
seitiges politisches, geistig-kultureiles und sportliches Le
ben im FDJ- bzw. Pionierkollektiv der Klasse zu entfal
ten. Gemeinsam mit Um,en gewährleistet er, daß alle
Schüler fleißig und gewissenhaft lernen und aktiv am
gesellschaftlicl).en Leben teilnehmen.
(5) Der Klassenleiter macht die Eltern seiner ·Schüler mit
den Zielen und Aufgaben der kommunistischen Erzie
hung. der Schuljugend vertraut. Er informiert sie regel
mäßig· über die Perso'lllichkeitsentwicklung ihrer Kinder,
deren Leistungen und Verhalten. Der Klassenleiter ist
verpflichtet, Eltern.besuche und Elternsprechstunden
durchzuführen. Er berät die .Eltern bei der Familien
erziehung und gewinnt sie für eine enge ZUsammenarbeit 
·mit der Schule und mit der sozialistischen Kinder- und 
Jugendorganisation. Er hat Hinw�ise und Vorschläge der 
Eltern zur weiteren Verbesserung der erzieherischen Ar
beit zu beachten und erforderlichenfalls den Direktor

. darüber zu informieren. Im Schuljahr fiihrt der .Klassen
.leiter in enger Zusammenarbeit mit dem Klasseneltern
aktiv mindestens 3 Elternversammlungen durch.
(6) Der Klassenleiter unterstützt 'die Ai:beit des Klassen
elternaktivs. Er berät mit dem Klassenelternaktiv Auf
gaben der Bildungs- und Erziehungsarbeit in seiner
Klasse sowie Fragen der Erziehung der Schüler im
Elternhaus und arbeitet bei deren Lösung vertrauensvoll
mit dem Elternaktiv zusammen.

(7) Der Klassenleiter arbeitet mit der Patenbrigade und
den Betreuern der Betriebe zusammen. Er macht sie mit
den Erzieh�ngsvorhaben in seiner Klasse und in der
FDJ- bzw. Pioniergruppe bekannt, gibt ihnen Hinweise
für ihr Mitwirken .und.berät sie in .ihrer Arbeit mit den
Schülern. ·Er informiert sich beI. den· Betreuern über die 
Arbeit und das Verhalten der Schüler im polytechnischen
Unterricht und berücksichtigt ihre Ii,inweise bei der Ge
staltung des Unterrichts und der außerunterrichtlichen
Arbeit.

V. Die Lehrer und Erzieher

§ 2S.

Wichtig�ter geserUschaftlicher Auftrag der Lehrer und 
Erzieher ist es, durch eirie qualifizierte Bildungs- und Er
ziehungsarbeit im Unterricht und in der außerunterricht
lichen Tätigkeit Grundlagen fili _ die allseitige und har
monische Persönlichkeitsentwicklung aller Schüler und. 
für die Entwicklung des Schülerkollektivs zu schaffen: 
Die Lehrer und Erzieher sind verpflichtet, durch ihr Wir
ken Oi:dnung und Disziplin an der Schule zu sichern und 
das. einheitliche Handeln des Pädagogenkollektivs zu 
unterstützen. Sie h?,l)en das Recht und �iie Piflcht, sich 
ständig weiterzubilden und an der Leitung und Planung 
der Arbeit der Schule mitzuwirken; 

§ 26
(l)Die Hauptaufgabe.aller Lehrer ist die Erteilung eines
wissenschaftlichen, parteilichen. und lebensverbundenen 
Unterrichts. Jeder Lehrer ist verpflichtet, seinen Unter
richt gewissenhaft und_ in hoher Qualität durchzuführen. 
(2) Eine wichtige Voraussetzung, die Kontinuität des Un
terrichtsprozesses zu sichern, , jede Unterrichtsstunde
rationell zu gestalten und hohe Bildungs- und Erzie
hungsergebnisse zu erzielen, ist die sorgfältige Planung
und Vorbereitung des Unterrichts auf der Grundlage der
Lehrpla:nanforderungen und unter Berücksichtigung der
erreichten. Bildungs- und Erziehurigsergebnisse. Sie um
faßt die Planung der Stoffeinheiten und die Vorbereitung
jeder Unterrichtsstunde.
(3) Art und Weise de1; schriftlichen Aufzeichnungen zur
Planung und Vorbereitung des Unterrichts sind vom
Charakter des Faches, von den zur Verfügung stehenden
Hilfsmitteln, von der Qualifikation und von den Erfah
rungen des ·· Lehrers abhängig. Sie könne·n für einzelne
Lehrer in Abhängigkeit von der Qualität und den Ergeb
nissen ihrer_ Bildungs- und Erziehungsarbeit durch den

· Direktor näher b'estimmt werden,
-(4) Die Lehrer. sind fü1; die lehrplanmäßige Ausstattung
der Unterrichtsräume mitverantwortlich. Sie ha:l:)en die
pflegliche Behandlung der technischen Geräte und Unter
richtsmittel zu gew_ährleisten und dafür zu sorgen, .daß
die Unterrichtsräume in ordnuqgsgemäßem,Zustand ver
lass�n werden. Die Lehrer sind in ihrem Unterricht für
die konsequente Einhaltung der Rechtsvorschriften über
den Gesundheits-, Arbeits- und Brandschutz verantwort-
lich.

. . 

(5) Zu ihrer Un.terstützung bei der organisatorischen Vor
bereitung und Durchführung g.es Fachunterrichts können
die Lehrer geeignete Schüler gewinnen. Dirterantwor-,
tung der Lehrer wird durch den Einsatz dieser Schüler
nicht .eingeschränkt .

§ 27 

(1) Die :pädagogische Arbeit der Lehrer und Erzieher im
Schulhort und im Schulinternat ist.darauf gerichtet, den
Schülern beim Lernen zu helfen, Sie zur Anwendung er
. worbenen Wissens zu befähigen urid zu schöpferischer
Selbstbetätigung· anzuregen. Sie muß zur gesunden kör-___ _
perlichen und geistigen Entwicklung der Schüler bei-
tragen. �-
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(2) Die Lehrer und Erzieher im Schulhort und im Schul•
internat sind für die ausreichende Hilfe bei der sauberen
und vollständigen Anfertigung d�r · Hausaufgaben ver
antwortlich. Im Zusammenwirken mit den FDJ- und Pio
niergruppen sichern sie eine erzieherisch wertvolle Frei
zeitgestaltung der Schüler.
(3) Die Erzieher sind verpflichtet, sich auf ihre pädagogi
sche Arbeit mit den.Kindern sorgfältig:vorzubereiten. Sie
planen ihre Arbeit auf der Grundlage zentraler Vor
gaben, einschließlich der Beschlüsse der Freien Deut
schen Jugend und der Pionierorganisation „Ernst Thäl
mann", des Arbeitsplanes der. Schule und der Pläne de,,

• Klassenleiter,.
(4) Die Erzieher müssen bei der Planung ihrer Arbeit be
rücksichtigen, daß die Schüler ausreichend Zeit zur indi
viduellen Beschäftigung und Erholung, zum Aufenthalt.
im Freien,· zur Einnahme der Schµlerspeisung und zur
Mittagsruhe haben:,

. VI. Die Schüler 

§ 28
Das Schülerkollektiv 

(1) Die Entwicklung und Festigu�g des Schülerkollektivs
als wesentliche Bedingung für die erfolgreiche Bildungs-.
und Erziehungsarbeit ari der Schille ist gemeinsame Auf
gabe der Pädagogen, der sozialistischen Kinder- und Ju
gendorganisation und der anderen an der Bildung und
Erziehung beteiligten gesellschaftlichen Kräfte ..
(2) Die Beziehungen aer Schüler im Schülerkollektiv sind
auf der Grundlage der .Statuten der Freien Deutschen
Jugen'd und der Pionierorganisation ,,Ernst Thälmann''
zu entwitj{eln.

,, 

Die Zusamntenarbeit mit der Freien· Deutschen Jugend 
und der Plonierorganlsation „Emst Thlilmann" 

(1) Die Grundorganisation der Freien Deutschen Jugend
und die Pionierfreundschaft der Pionierorganisation
"Ernst Thälmann" leisten auf der Grundlage.ihrer Statu
ten als Organisator und Initator des Lebens im Schüler
kollektiv einen wichtigen Beitrag zur kommunistischen
Erziehung aller Schüler und zur Sicherung von Ordnung
und Disziplin an der Schule. Das erfolgt vor allem durch
die politisch-ideologische Erziehung ihrer Mitglieder und
deren aktive Einbeziehung in das gesellschaftliche Leben,
durch die gegenseitige Erziehung zum fleißigen, 1:ewissen
haften Lernen und Arbeiten, zur sinnvollen Gestaltung
der Freizeit und zu vorbildlichem Verhalten im Kollektiv
und in der Öffentlichkeit.
(21 Auf der Grundlage des Arbeitsplanes der Schule und 
der Klassenleiterpläne beraten der Direktor und die 
Klassenleiter mit dea FDJ-Leitungen und Pionierräten, 
welche Arbeiten zur Erfüllung . politischer, kultureiler· 
und anderer. gesellschaftlicher Aufgaben sowie· zur Ge"'. 
staltung der Lern-, Arbeits- und Lebensbedingungen an 
der Schule von den FDJ- und Pionierkollektiven eigen
verantwortlich übernommen werden können. 

' 

§ 30
Die Pflichten und Rechte der Sdlüler 

(1) Die sozialistische Schule in.der Deutschen Demokrati
schen Republik sichert allen Schülern die Wahrnehmung
des Rechts, umfassendes Wissen und Können zu erwer
ben, ihre Begabungen und Talente voll zu entfalten und
aktiv a:n der Gestaltung des schulischen und gesellschaft
lichen Lebens teilzunehmen. Durch ihre Tätigkeit in den
FDJ- und Pioniergruppen und durch persönliche Vor-

schläge an ihre Lehrer, Erzieher qder an den Direktor 
wirken sie vor allem mit 

bei der Erziehung aller Schüler zum fleißigen und ge
wissenhaften Lernen und zum disziplinierten Ver
halten; 
bei der Planung und Organisation ihrer. außerunter
richtlichen Tätigkeit, einschließlich der Ferienzeit,· 
bei der Gestaltung des politis�en und kultur�llen Le-
bens an der Schule und.im Wohngebiet, 
an der Ausarbeitung und Durchsetzung der Hausord
nung. 

(2) Zur Wahrnehmung seines Rechts auf BUdung hat je
der Schüler die Pflicht, fleißig und gewissenhaft zu lernen
und-sich--für eine gute Lern.:. u.nd Arbeitsatmosphäre im
,Kollektiv einzusetz�n. Die Schüler haben die Pflicht, sich
gegenüber den Lehrern, 'Erziehern-und anderen erwai;h
senen Personen sowie im.Schülerkollektiv höflich und an
ständig zu benehmen, gegenseitige. Rücksichtnahme und·
Hilfäbereitschaft zu üben. Alle Schüler sollen sich aktiv
am· schulischen und gesellschaftlichen Leben beteiligen.
Sie haben die Forderungen, die sich aus den-Rechtsvor
schriften. und.den anderen I3estimmungen über die Schul
hygiene, den'Ges1,mdheits-, Arbeits- und Brandschutz so•·
wie zur Zivilverteidigung ergeben, gewissenhaft. zu er-
füllen.
(3) Die Schüler haben den Unterricht und andere schuli
sche Veranstaltungen regelmäßig und pünktlich zu be
�uchen. Sie sind·verpflichtet,dieJür den Unterricht be
nötigten Materialien bereitzuhalten und ihre Hausauf
gaben sorgfältig anzu�ertigen.
(4) Die Schüler sind verpflichtet, die Hausordnung einzu
halten, das gesellstjlaftli-che Eigentum·zu achten, es sorg-
·sam zu behandeln. und sich im Schulgebäude sowie
außerhalb der Schule diszipliniert.zu verhalten. Sie haben
die _Forderungen des Direktor�, der Lehrer, Erzieher und
Betreuer zu erfüllen und ihre AiiWeisungen zu·befolgen.

(5) Den S�hülern können durch die.Lehrer und Erzieher
Aufträge erteilt werden, die den Fähigkeiten der Schület
entsprechen und geeignet sind, ihre Selbsttätigkeit, Selb
ständigkeit und Mitverantwortung zu entwickeln. Solche

· Aufträge können zum Inhalt haben:
die Hilfe für jüngere &:hüler und die Unterstützung 
von Schülern,, bei denen zeitweilige Schwierigkeiten 
beim Lernen auftreten, 
die Mitwirkung bei der Durchsetzung der Hausord.: 
nung, bei der Pausenaufsicht'einschließlich der Auf-
sicht im Speiseraum, 
die Mithilfe bei der Ausgestaltung und R�iniguhg des 
·schulgeländes und Schulgebäudes, der Klassen-, Fach
unterrichts- und Horträume sowie des Schulinternates,.
_die Pflege der technischen Geräte, der Unterrichtsmit
tel, der Buchbestände und des Beschäftigi.mgsmate-
rials; 

. . 

Bei der Erteilung und AuSführung derartiger Aufträge 
sind die Rechtsvorschriften über den .Gesundheits-, Ar:. 
beits- und Brandschutz streng zu beachten. 

§,31

Belobigungen und Auszeichnungen 

(1) Bei besonders guter Erfüllung ihrer Aufgaben und
Pflichten im Unterricht, in der außerunterrichtlichen Tä
tigkeit und in der gesellschaftlichen Arbeit l<:önnen Schü-'
ler und· Schülerkollektive belobigt und ausgezeichnet
werden. Dabei sind erzieherisch wertvolle Traditionen
zu entwickeln.
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/ 
(2) Als Belobigungen und.Auszeichnungen gelten: 

a) die Anerkennung vor der Klasse durch.den unterrich-
tenden Lehrer, 

b) das Lob vor der Kiasse durch den Klassenleiter,
c) <:las Lob beim Fahnenappell durch den Direktor,
d) die Auszeichnung mit Urkunden und Diplomen,
e) die Auszeichnung mit der „Gotthold-Ephraim-Les

sing-Medaille". 

· (3) Für die Auszeichnung von Schülern mit Urkunden 
und Diplomen gemäß Abs. 2 .Buchst. d gilt im einzelnen 
folgendes: ,
a) Schüler der Klassen 1 bis 12, die in mehr als der Häfte

··der Fächer die Zensur „sehr gut''/in den übrigen Fä
chern die 'Zensur „gut" erhielten, beispielhaftes Ver
halten zeigten und eine vorbildliche gesellschaftliche
und außerunterrichtlicheArbeit leisteten, erhalten zum
Ende des Schuljahres die Urkunde „Für gutes Lernen 
in der sozialistischen Schule". Die Urkunde kann noch 
verliehen werden, wenn in 2 Fächern die Zensur „be
friedigend" vorliegt. Die Vorschläge sind vom Klas
senleiter zu unterbreiten. Der Direktor ·entscheidet 
darüber nach Beratung in der Leitung der FDJ-
Grundorganisation bzw. im Freundschaftsrat der Pio
nierfreundschaft. Die Urkunden werden durch den

. Direktor am letzten Unterrichtstag des Schuljahres 
ausgehändigt. 

b) Schülern denen bei der Abschluß- oder bei de1· Reife
prüfung 'das Gesamtprädikat· ,,Mit Auszeichnung be
standen" zuerkannt wurde, wird ein Diplom verlie
hen. Die Diplome werden· durch den Direktor zusam
men mit den Zeugnissen übeheicht.

(4) Die Auszeichnung von Schülern mit der „Gotthold
Ephraim-Lessing-Medaille" gemäß Abs, 2 Buchst. e wird 
durch eine spezielle Ordnung geregelt. Mit.,Schülern, die
nach dieser. Ordnung mit der Medaille in Gold ausge
zeichnet wurden, ist bei Aufnahme eines Lehrverhältnis
ses durch den Betrieb eine besondere Vereinbarung über
die berufliche Entwicklung, bei Aufnahme eines Fach
oder Hochschulstudiums durch die weiterführende Bil
gungseinrichtung ein Studienförderungsvertrag abzu
schließen. 
(5) In der Schule ist ein „Ehrenbuch ·der Schule" anzu
legen. In das Ehrenbuch sind alle Schüler einzutragen, 
denen eine der im Abs. 2 Buchstaben d und e genannten 
Auszeichnungen verliehen wurde. Außerdem können 
Schüler, die andere; für die Gesellschaft wertvolle Lei
stungen volbracht haben, in das Ehrenbuch eingetragen 

. werden. 
(6) Belobigungen urid Auszeichnµngen gemäß Abs. 2
Buchstaben b und e sind durch den Klassenleiter in: die
Schülerdokumente einzutragen. Die Erziehungsberechtig
ten sind über diese Belobigungen und Auszeichnungen zu 
informieren. Bei. Auszeichnungen gemäß Abs. 2 Buch
staben d und e ist darüber hinaus eine schriftliche IYiit
teil ung an die Leitungen der Betriebe, in denen die Eltern 
arbeiten, zu geben. ·
(7) Beabsichtigte Auszeichnungen von Schülern durch die
Freie Deutsche Jugend, die Pionierorganisation „Ernst 
Thälmann" und andere gesellschaftliche Organisationen 
sind vorher mit dem Direkto_r der Schule zu· beraten. 

§ 32

Schulstrafen 

(1) Schüler, die wiederholt ohne triftige Gründe den Un
terricht oder andere obligatorische Schulveranstaltungen
versäumen, ihre Lernpflichten vernachlässigen, die Dis
ziplin und Ordnung mißachten, gegen die Hausordnung

der Schule verstoßen oder die Ehre des Schulkollektivs 
verletzen, können wie folgt bestraft werden: 
a) Verwarnung vor der Klasse durch den unierrichten-

den J.,ehrer,
b) Tadel vor der Klasse durch den Klassenleiter,
c ) Verweis vor dem Schulkollektiv (!.urch de� Direktor, 

d) Umschulung in eine andere Bildungseinrichtung durch 
den zuständigen Schulrat auf Antrag des Direktors.

(2) In den erw.eiterten Oberschulen kann der Ausschluß
aus der Schule verfügt werden. Der Ausschluß aus der
erweiterten Oberschule erfolgt auf Antrag des Bezirks

. schulrates durch den Minister für Volksbildung. Der Aus-
schluß hat zur Folge, daß die Ausbildung•in anderen zur
Hochschulreife führenden Bildungseinrichtungen. nicht 

• fortgesetzt werden kann. Ein Jahr nach Ausschluß aus
der erweiterten Oberschule können der betreffende Schü
ler oder dessen Eltern zum Schuljahresende den Antrag
auf Fortsetzung der Ausbildung stellen. Die Prüfung des

. Antrages hat der Bezirksschulrat zu veranlassen, der den 
Antrag auf Ausschlu� gestellt hat. Im Falle der Bewäh
rung kann dem Schüler zu Beginn des folgenden Schul
jahres die Möglichkeit zur Fortsetzung der schulischen 
Ausbildung in der Volkshochschule oder in einer anderen 
zur Hochschulreife führenden Einrichtung der Erwachse
nenbildung gegeben werden, 
(3) Schulstrafen sind nach der Art des Fehlverhaltens der 
Schüler differenziert anzuwenden. Vor der Festlegung
der Schulstrafen nach Abs. 1 Buchstaben· c· und d und 
Abs. 2 sind der Pädagogische Rat, die Leitu_ng der Grund
organisation der Freien Deutschen Jugend und die Eltern 
zu hören. über ausgesprochene Schulstrafen gemäß Abs. 
1 Buchstaben b bis d und Abs. 2 sind die Erziehungsbe
rechtigten, über Schulstrafen geJlläß Abs. 1 Buchst. d und 
Abs. 2 auch •die Betriebe, in denen die Eltern arbeiten. 
zu informieren. 
(4) Gegen die ausgesprochene Schulstrafe nach Abs. 1
Buchst. d haben die Eltern das Rech't der Beschwerde. Die. 
Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 14 Tagen beim
übergeordneten staatlichen Leiter geltend zu machen. Die
Entscheidung über die Beschwerde ist endgültig.
(5) über die nach Abs. 1 Buchstaben b und d ausgespro
chenen Schulstrafen ist in den Schülerdokumenten ein
entsprechender Nachweis zu führen. In die Zeugnisse 

· dürfen Schulstrafen nicht eingetragen werden. 
(6) Die Di.rektoren der Schulen sind verpflichtet, die in
die Schülerdokumente_ aufgenommenen Schulstrafen nach
AÖlauf eines Jahres zu löschen. Vor Abiauf dieser Frist 
ist die Löschung einer Schulstrafe möglich, wenn auf 
Grund des .verbesserten Verhaltens des Schülers vom 
Klassenleiter ein entsprechender Antrag gestellt wird. 
Dazu ist die Meinung der betreffenden FDJ- bzw. Pio
niergruppe zu hören. Über die Löschung der Schulstrafen 
sind die Eltern zu unterrichten.
(7) Die Anwendung körperlicher Züchtigung und anderer
ehrverletzender Strafen ist untersagt. Die Bestrafung von
Schülern durch zusätzliche Hausaufgaben und Nachsitzen 
ist nicht erlaubt.

VII. 

Die Zusammenarbeit mit den gesellschaftlichen Kräften 

§ 33

Schule und Betrieb 

(1) Die Zusammenarbeit der Schule mit den Betrieben 
dient der engen Verbindung der Schule mit dem Leben 
und des Unterrichts mit produktiver Arbeit, der klassen
mäßigen Erziehung der Schuljugend, ihrer Vorbereitung 
auf die berufliche und gesellschaftliche Tätigkeit. 
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(2) Die Zusammenarbeit. von1 

0

Schule und Betrieb ist be
sonders auf die Sicherung einer hohen Qualität des poly
technischen Unterrichts der Schüler, auf die Unterstüt
zung der außerunterrichtlichen Bildungs- und Erzie
hungsarbeit sowie auf die Entwicklimg von Patenschafts
beziehungen zwischen Schule und Betrieb, Klassen und 
Brigaden gerichtet. 

· · 

§ 34

Die Verantwortung der Leiter der Betriebe 

(1) Die Leiter der Betriebe und Vorstände der Genossen
schaften (im folgenden Leiter der Betriebe genannt) sind
in Zusanimertarbeit mit den Schulen für die Erfüllung
der ihnen aus dem Gesetz über das eJnheitliche sozialisti
scqe Bildungssystem entstehenden Aufgaben verant-
wortlich.
(2) Diese Verantwortung umfaßt insbesondere

die Erziehung der Angehörrgeti des_ Betriebes zu ei
nem hohen Verantwortungsbewußtsein für die kom
munistische Erziehung der Schuljugend, insbesop,dere 
für die Erziehung ihrer eigenen Kinder, 

. 

. 

die Unterstützung der Schulen bei der klassenmäßigen 
Erziehung der Scl:tuljugenci, 
die lehrplangerechte Durchführung des polytechni
schen Unterrichts der Schüler, einschließlich der wis
senschaftlich-praktischen Arbeit, entsprechend dem 
Entwicklungsstand der modernen Technik in ihrem 
Betrieb- und die Einbeziehung von Schülern der obe
ren ;Klassen in die Aufgaben der Pläne WissensdJ.a.ft 
und Technik, 
die Organisation der produktiven Arbeit der Schüler 
als Bestandteil des Betriebsplanes und die Sicherung 
der materiellen Bedingungen für die produktive Ar
beit sowie für den Unterricht in den Fächern Einfüh
rung.in die sozialistische Produktion und Technisches
Zeichnen, · 

· ""'· 
den Einsatz erfahrener Fachkräfte für die Ausbildung
und Erziehung der Schüler, 
die Förderung der außerunterrichtlichen Tätigkeit, det·
gesellschaftlich nützlichen _Arbeit und der Ferienge
staltung der Schüler durch die Gewinnung geeigneter 
Kräfte des Betriebes, die Sicherung räumlicher und
materieller Voraussetzungen sowie die Bereitstellung
geeigneter Arbeitsplätze für die freiwillige produktive
Tätigkeit von Schülern während der Ferien,
die Unterstützung der .Schulen bei der Einrichtung
von Fachunterrichtsräumen und deren Ausstattung
mit Unterrichtsmitteln,
die Erfüllung der Aufgaben des Betriebes bei der Be
rufsberatung der Schüler entsprechend .den volkswirt
schaftlichen Erfordernissen.

. 
. 

(3) Die Leiter der Betriebe stützen sich bei der Wahrneh
mung ihrer Verantwortung auf den polytechnischen Bei
rat ihres Betriebes.

(4) Zur Durchführung ihrer Aufgaben können die Leiter 
der Betriebe mit den Direktoren der Schulen schriftliche
Vereinbarungen abschlie�en. 

§ 35 

Schule und Elternhaus 

(1) Das Zusammenwirken von Schule und �lternhaus er
gibt sich aus der gemeinsamen Verantwortung für die
allseitige Bildung und die kommunistische Erziehung der
Kinder und Jugendlieben. Zur Verwirklichung ·einer 
engen Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus
werden an den Schulen Elternbeiräte und Klasseneltern
aktive gewählt.

(2) Die Direktoren und Klassenleiter konzentrieren sich
in ihrer Arbeit mit deri Eltern und Elternvertretungen
auf 

die-gewissenhafte Erfüllung der Schulpflicht, 
die aktive Unterstützung•. der Bildungs- und Erzie
hungsarbeit der Schule, 
die Erziehung in der Familie, 
die Unterstützung der Freien Deutschen Jugend und 
der Pionierorganisation „Ernst Thälmann" bei .der 
Gestaltung eines inhaltsreichen und· interessanten 
Lebens im Schülerkollektiv, 
die Zusammenarbeit mit den an der Erziehung be
teiligten gesellschaftlichen Kräfte. 

(3) Die Direktoren und Lehrer, besond.ers die Klassen
leiter, unterstützen gemeinsam mtt den Elternbeiräten 
und den Klassenelternaktiven die Eltern bei der Erzie
hung in der Familie. Sie beraten mit den Eltern Fragen
der Erziehui:ig und Entwicklung ihrer Kinder und ver
mitteln ihnen pädagogische Kenntnisse. Die Direktoren
sind dafür verantwortlich, daß regelmäßig Elternbesuche.
Elternsprechstunden und Elternversammlungen durch
geführt werden.

(4) Die Direktoren s'ichern, daß alle wichtigen Maßnah:

men zur Verbesserung ·der Bildungs- und Erzieh1,mgs
arbeit sowie der Ordnung und Disziplin an der Schule mit 
den Elternbeiräten und .Klassenelternaktiven beraten
und mit ihrer Hilfe durchgesetzt werden. Dabei sind die
Vorsdlläge und Hinweise der Eltern gewissenhaft zu
prüfen und zu beachten. 

§ 36

Schule und Wohngebiet 

(l)Die Verwirklichung des Prinzips der Einheit von Schu:.. 

le und Leben erfordert eine enge Verbindung der Schule
mit dem politischen und kulturellen Leben im Wohn
gebiet.
(2) Die Zusammenarbeit. der Schule mit den gesellschaft
lichen Kräften im Wohngebiet ist darauf zu richten, daß 
die Schüler aktiv am politischen und kulturellen Leben 
teilnehmen und gesellsc!haftlich nützliche Arbeit zum 
Schutz, · zur Pflege und Verschönerung der natürlichen
Umwelt sowie der Anlagen und Einrichtungen ihres
Wohngebietes leisten.
(3) Die Schulen nutzen für die vielseitige und inhalts
reiche Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlieben
gesellschaftliche Einrichtungen in den Wohngebieten und
gewinnen geeignete Bürger für, die Mithilfe bei der kom
munistischen Erziehung der Schüler, 1besonders für die
UntEµ"stützung ihrer außerunterrichtlichen Tätigkeit. 

§ 37

Die Zusammenarbeit mit den Organen der Jugendhilfe 

und den gesellschaftlichen Gerichten 

(1) Die Organe der Jugendhilfe, besonders die Jugend
hilfekommissionen, und die gesellschaftlichen Gerichte
unterstützen die Schulen, wenn Schüler wiederholt gegen
die Bestimmungen über die Schulpflicht verstoßen, Eltern
ihre Erziehungspflichten in grober Weise vernachlässigen
und alle von der Schule genutzten Möglichkeiten der er
zieherischen Einwirkung erfolglos geblieben sind.
(2) Erweisen sich die vielfältigen Möglichkeiten der Schu.,.
le z1,1r Erziehung eines Schülers als nicht ·ausreichend,
kann der Direktor Antrag auf Erziehungshilfe durch die
Organe der Jugendhilfe stellen. Der Antrag Jst an die .
zuständige Jugendhilfekommission oder an das Referat 
Jugendhilfe beim Rat des Kreises (Stadtkreises„ Stadt
bezirkes) ?:U richten.
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(3) Bei hartnäpdgen Verletzungen der Schulpflicht durch
Schüler über 14 }ahre sowie bei groben Verstößen der
Eltern gegen ihre Erziehungspflichten kann der Direktor
in ·ob_ereinstiminung mit dEmt Elternbeirat Antrag auf
Beratung und festlegung von Maßnahmen durch ein ge
sellschaftliches Gericht stellen. Der Antrag ist an die zu
ständige Schieds- o<;ier I{onfliktkommission zu richten.

VIII.· Scblußbest_immungen

§ .38

(1) Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung
erläßt der Minister für Volksbildung;
(2) Zur Sicherung gesamtstaatlicher Belange, in Katastro
phenfällen und ähnl'.ichen Gefahrensituationen kann der
Minister für Volksbildung von dieser Verordnung ab
weichende Regelungen treffen.

§ '39

(1) D'iese Verordnung t;itt init ih�er .Veröffentlichung in
Kraft;

(2) Gleichzeitig treten außer Kraft:
Verordnung vom 20. Oktober 1967 über die Sicherung
einer festen Ordnung an den allgemeinbildenden·
Schulen '-- Schulordnung - (GBl. II Nr. 111 S. 769),

. . 
Anweisung vom 9; Mai 1968 in der Fassung vom 18.
August 1969 über die Regelung des Verfahrens bei der
Verleihung von Auszeichnungen an Schülei· (Ver.,.
fügungen und Mitteilungen des Ministeriums für
Volksbildung und des Staatlichen Amtes für Berufs
ausbildung Nr. 19 S. 309)

Berlin, den 29. November 1979 

Der Minisierrai der Deuis«lhen Demokratischen Republik 
W. S top h , Vorsitzender

Der Minister für Volksbildung 
M. Hone c _k e r

C. Personalnachrichten·

Berufen 

J?farrer Holm (lollatz zum Pfarrer der Pfarrstelle Wolgast 
Süd, Kirchenkreis Wolgast, zum 1. April 1980; eingefüh1'.t 
am 20. April 1980. 

\., 

In den Ruhestand verset�t: 
_ Pfarrer-Konrad Binderriann, Lüdershagen, Kirchenkreis 
Barth, zum 1. April 1980. 
Pfarrer Martin Reimer, Hohenbollentin, Kirchenkreis 
Demmin, zum L Mai 1980. · · 

Ausgeschieden: 
Pfarrer Dr. Jörg Scbirr, Ducherow, Kirchenkreis Anklam, 
zum l. März .1980 wegen Übernahme eines Pfarramts in 
einer anderen Landeskirche. 

D. Freie Stellen

Zum 1. lVIai 1980 wird die.Pfarrstelle Hoh4'nbollentin frei 
und ist sofort wieder zu besetzen .. 
Gute MitaPbeit der Gemeinden. 
Mitarbeit der Ehefrau als Katechetin und Organistin er
wünscht. 
Tägliche Busverbindung mich Demmi�. · 
POS in Beggerow, EOS in Demmin; 
Sonnige und geräumige Dienstwohnung im Pfarrhaus. 
Nähere Au�ki,infte erteilt Superintendent Dr. Schwerin, 
2030 Dem_min, Heinestraße 3, 

Bewerbungen sind zu richten an den Gemeindekirchen
rat in Hohenbollentin, über das Evangelische Konsistori
um, 2200 Greifswald; Bahnhofstraße 35/36. 

E. Weitere Hinweise

F. Mitteilungen für den kirchlichen Dienst
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